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Termine Januar 2012 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritäts-
zuschlag3 

10.1.2012 13.1.2012 6.1.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.1.2012 13.1.2012 6.1.2012 
Sozialversicherung5 27.1.2012 entfällt entfällt 

Termine Februar 2012 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.2.2011 13.2.2011 7.2.2011 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2011 13.2.2011 7.2.2011 
Umsatzsteuer-Sonder-
vorauszahlung5 

10.2.2011 13.2.2011 7.2.2011 

Gewerbesteuer 15.2.2011 20.2.2011 10.2.2011 
Grundsteuer 15.2.2011 20.2.2011 10.2.2011 
Sozialversicherung6 27.2.2011 entfällt entfällt 
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Termine Februar 2012 1 
 
Änderung der Nachweis- 
pflichten bei innergemein- 
schaftlichen Lieferungen 2 
 
Dauerfristverlängerung  
beantragen 3 
 
Zuordnungsentscheidung  
für Vorsteuerabzug 4 
 
Finanzamt muss vorzeitige 
Anforderung von Steuerer- 
klärungen begründen 4 
 
Rahmen für zeitnahe Betriebs- 
prüfung erlassen 5 
 
Keine Änderung eines 
bestandskräftigen Beitragsbe- 
scheids nach Betriebsprüfung 5 
 
Folgende Unterlagen können  
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Freie Unterkunft oder freie  
Wohnung als Sachbezug  
ab 1.1.2012 7 
 
Freie Verpflegung als Sach- 
bezug ab 1.1.2012 7 
 
Regelmäßige Arbeitsstätte bei 
Arbeitnehmern 8 
 
 
 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 
10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge er-
hoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; 
bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 25.1.2012 bzw. 23.2.2011) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Änderung der Nachweispflichten bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen 
 
Mit Wirkung zum 1.1.2012 werden die Nachweispflichten für innergemeinschaftliche 
Lieferungen geändert (Zweite Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen, BR-Drs. 
628/11).  
 
Innergemeinschaftliche Warenlieferungen sind umsatzsteuerfrei (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b 
i. V. m. § 6a UStG). Unternehmer, die diese Steuerbefreiung für sich in Anspruch nehmen 
wollen, müssen die Voraussetzungen des § 6a UStG nachweisen. Gemäß §§ 17a, 17c 
UStDV a.F. hatte dies bisher durch sog. Buch- und Belegnachweise zu erfolgen. Mit Wirkung 
zum 1.1.2012 wurden §§ 17a, 17c UStDV geändert. Der Belegnachweis besteht aus zwei 
Dokumenten: 
 

1. dem Doppel der Rechnung und 
2. einer sog. Gelangensbestätigung, d. h. einer Bestätigung des Abnehmers, dass der 

gelieferte Gegenstand in den Bestimmungsmitgliedstaat gelangt ist. 
 
Die Gelangensbestätigung ist damit der zentrale Belegnachweis. Der Inhalt der Gelangens-
bestätigung ist jedoch nicht immer identisch. Bei der Beförderung des Gegenstands durch 
den Abnehmer hat die Gelangensbestätigung einen anderen Inhalt als in den anderen Be-
förderung- und Versendungsfällen. 
 
Im Fall der Beförderung durch den Abnehmer (Abholfall) muss die Bestätigung folgenden 
Inhalt haben: 
 

• Name und Anschrift des Abnehmers, 
• Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände der Lieferung einschließ-

lich der Fahrzeug-Identifikationsnummer bei Fahrzeugen i. S. d § 1b Abs. 2 UStG, 
• Ort und Tag des Ende der Beförderung des Gegenstands im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet, 
• Ausstellungsdatum der Bestätigung, 
• Unterschrift des Abnehmers. 

 
In anderen Fällen, in denen eine Beförderung oder Versendung durch den Unternehmer oder 
eine Versendung durch den Abnehmer erfolgt, tritt an die Stelle des Orts und des Tags des 
Endes der Beförderung der Ort und Tag des Erhalts des Gegenstands im übrigen Gemein-
schaftsgebiet.  
 
In Versendungsfällen reicht es aus, wenn sich die Gelangensbestätigung bei dem mit der 
Beförderung Beauftragten selbstständigen Dritten – also dem Transportunternehmen – be-
findet und auf Verlangen der Behörde innerhalb einer bestimmten Frist vorgelegt werden 
kann. In diesem Fall muss der Unternehmer eine schriftliche Versicherung des mit der Be-
förderung beauftragten selbstständigen Dritten besitzen, dass dieser über eine Gelangens-
bestätigung verfügt.  
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Nach dem BMF-Schreiben v. 9.12.2011 (IV D 3 – S 7141/11/10003) wird es für bis zum 
31.3.2012 ausgeführte Ausfuhrlieferungen und für bis zum 31.3.2012 ausgeführte innerge-
meinschaftliche Lieferungen nicht beanstandet, wenn der beleg- und buchmäßige Nachweis 
der Voraussetzungen der Steuerbefreiung noch auf Grundlage der bis zum 31.12.2011 
geltenden Rechtslage geführt wird. 
 
 

Dauerfristverlängerung beantragen 
 
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voran-
meldungen sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich 
ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2012 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen 
bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
 

• das Kalendervierteljahr, 
• der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 

2011 mehr als 7.500 € betragen hat. 
 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unter-
nehmer von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von 
Vorauszahlungen befreien. 
 
Wenn sich im Jahr 2011 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann 
durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2012 oder eines Antrags auf 
Dauerfristverlängerung für 2012 bis zum 10.2.2012 der monatliche Voranmeldungszeitraum 
beibehalten werden. 
 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristver-
längerung für 2012 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2012 einen Antrag beim 
Finanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat 
später fällig. Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in 
Höhe eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2011 angemeldet und bis zum 
10.2.2012 geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 11.2.2013 fällige Vo-
rauszahlung für Dezember 2012 angerechnet. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 
 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2012 
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben wer-
den müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werk-
tag der Stichtag. 
 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein 
Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, 
wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen 
bis zum 10.4.2012 zu stellen. 
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Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unternehmer den 
Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr 
der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voran-
meldungszeitraum. 
 
 

Zuordnungsentscheidung für Vorsteuerabzug 
 
Errichtet ein Unternehmer ein Gebäude, das er beruflich und privat nutzen will (gemischte 
Nutzung), kann er das Gebäude ganz oder teilweise seinem Unternehmensvermögen, alter-
nativ seinem Privatvermögen zuordnen. Nur im ersten Fall kommt ein Vorsteuerabzug für die 
bezogenen Leistungen zur Herstellung des Gebäudes in Betracht. Die 
Zuordnungsentscheidung ist sofort bei Leistungsbezug zu treffen und darüber hinaus zeitnah 
zu dokumentieren. Zeitnah heißt bis spätestens im Rahmen der Umsatzsteuer-
Jahreserklärung, die bis zum 31. Mai des Folgejahres abgegeben sein muss. Wird diese 
gesetzliche Abgabefrist überschritten, liegt keine zeitnahe Dokumentation vor. Gibt es keine 
Beweisanzeichen für eine Zuordnung zum Unternehmen, kann diese auch nicht unterstellt 
werden (BFH v. 7.7.2011, V R 42/09, DStR 2011, S. 1949). 
 
Mit dem JStG 2010 ist seit dem 1.1.2011 die Zuordnung des gesamten Gebäudes zum Be-
triebsvermögen zwar weiterhin möglich, der Vorsteuerabzug über § 15 Abs. 1b UStG für 
gemischtgenutzte Grundstücke aber neu geregelt und insoweit ausgeschlossen, soweit die 
Eingangsleistungen nicht auf die Verwendung für Zwecke des Unternehmens entfallen. 
 
 

Finanzamt muss vorzeitige Anforderung von Steuer-
erklärungen begründen 
 
Steuererklärungen sind bei den Veranlagungssteuern (Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer) fünf Monate nach Ablauf des Kalender-
jahres abzugeben. Wird die Steuererklärung durch einen Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe erstellt, wird die Frist allgemein bis zum 31.12. verlängert. Es bleibt den Finanzämtern 
vorbehalten, Erklärungen mit angemessener Frist auf einen Zeitpunkt vor Ablauf der allge-
mein verlängerten Frist anzufordern. 
 
In einem vom Finanzgericht Düsseldorf (v. 29.7.2011, 12 K 2461/11) entschiedenen Fall 
forderte das Finanzamt von einem steuerlich beratenen Bürger die 
Einkommensteuererklärung 2010 im März 2011 vorzeitig an und setzte eine Frist bis Ende 
September 2011. Zur Begründung führte es aus, dass „aufgrund der Höhe der Einkünfte mit 
erheblichen steuerlichen Auswirkungen zu rechnen“ sei. Diese Begründung war dem Fi-
nanzgericht zu dürftig. Es hielt die Aufforderung zur vorzeitigen Abgabe der Steuererklärung 
mit dieser lapidaren Begründung für ermessensfehlerhaft. 
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Rahmen für zeitnahe Betriebsprüfung erlassen 
 
Zur Steigerung von Rechts- und Planungssicherheit befürworten insbesondere größere 
Unternehmen die zeitnahe Betriebsprüfung. Bisher wurde die zeitnahe Betriebsprüfung in 
einigen Bundesländern modellhaft praktiziert. Als Vorteil sehen die Unternehmen die 
geringere Verzinsung von Steuernachforderungen, die sich nicht über mehrere Jahre 
summieren, sowie die bessere Rekonstruierbarkeit von steuerlich relevanten Sachverhalten 
an. Um in den Genuss einer zeitnahen Betriebsprüfung zu kommen, mussten die 
Unternehmen in den Modellversuchen weitgehend mit dem Finanzamt kooperieren. Dieses 
beinhaltete den uneingeschränkten Datenzugriff für die Betriebsprüfer über den Prüfungs-
zeitraum hinaus sowie eine umfassende steuerliche Selbstauskunft der Unternehmen unter 
Vorlage der entsprechenden Dokumente. 
 
Nunmehr wurde zur Angleichung der verschiedenen Ländermodelle ein bundeseinheitlicher 
Rahmen für die zeitnahe Betriebsprüfung geschaffen (§ 4a BpO). Voraussetzung ist, dass 
rechtsverbindliche und vollständige Steuererklärungen des Unternehmens vorliegen. Über 
das Ergebnis der Betriebsprüfung ist ein Prüfungsbericht oder eine Mitteilung über die er-
gebnislose Prüfung zu fertigen. Ein Anspruch, zeitnah geprüft zu werden, besteht nicht, 
sondern liegt im Ermessen der Finanzbehörden. Die Rahmenregelungen gelten erstmals für 
Betriebsprüfungen, die nach dem 1. Januar 2012 angeordnet werden. Es bleibt abzuwarten, 
wie die Landesfinanzverwaltungen den Rahmen ausfüllen. 
 
 

Keine Änderung eines bestandskräftigen Beitragsbe-
scheids nach Betriebsprüfung 
 
Nach einer Betriebsprüfung ist die Behörde grundsätzlich an ihre früheren Feststellungen 
gebunden, auch wenn zu einem bereits abgeschlossenen, früheren Prüfzeitraum neue Er-
kenntnisse gewonnen werden. Nur unter besonderen Voraussetzungen dürfen 
Nachforderungen für die Vergangenheit geltend gemacht werden. Dies entschied das Lan-
dessozialgericht München und bestätigte seine Rechtsprechung zu abgeschlossenen Be-
triebsprüfungen (v. 7.10.2011, L5R 613/11 B ER). 
 
Im konkreten Fall hatte der Rentenversicherungsträger bei der Antragstellerin, die eine 
Tankstelle mit Imbiss und Verkaufsshop sowie einen Handel mit Kfz-Zubehör betreibt, 
bereits früher eine Betriebsprüfung durchgeführt. Der daraus resultierende Bescheid über die 
Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen war bestandskräftig geworden. Infolge der 
Beanstandungen einer zu dem bereits abgeschlossenen Prüfzeitraum der früheren Betriebs-
prüfung ergangenen Lohnsteuer-Außenprüfung des Finanzamts forderte der 
Rentenversicherungsträger auch Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nach und 
setzte Säumniszuschläge fest. Im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes verfolgte die 
Unternehmerin die Herstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer dagegen eingereichten 
Klage. 
 
Das Bayerische LSG hat die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die 
Beitragsnachforderung aus dem früheren Prüfzeitraum angeordnet. Es hat klargestellt, 
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dass aufgrund der Bestandskraft des den früheren Prüfzeitraum abschließenden 
Nachforderungsbescheides eine denselben Zeitraum betreffende Nachforderung von Sozial-
versicherungsbeiträgen nur unter den Voraussetzungen des § 45 Abs. 1 SGB X 
zurückgenommen werden darf.  
 
 

Folgende Unterlagen können 2012 vernichtet 
werden 
 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31.12.2011 vernichtet 
werden: 
 

• Aufzeichnungen aus 2001 und früher. 
• Inventare, die bis zum 31.12.2001 aufgestellt worden sind. 
• Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2001 oder früher erfolgt ist. 
• Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 2001 oder früher aufgestellt 

worden sind. 
• Buchungsbelege aus dem Jahre 2001 oder früher. 
• Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder 

Geschäftsbriefe, die 2005 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
• sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2005 oder früher. 

 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. Unterlagen dürfen nicht 
vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
 

• für eine begonnene Außenprüfung, 
• für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
• für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes 

Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
• bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 

 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten 
werden müssen. 
 
Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus 
nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) 
mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2010 betragen hat, müssen ab 2011 die im Zusammenhang 
stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. Bei 
Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. Die 
Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in dem die 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
 
 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&G=SGB_X&P=45
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&G=SGB_X&P=45&X=1
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Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug 
ab 1.1.2012 
 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
 
freier Wohnung: 
 

• Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist 
der ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am 
Abgabeort anzusetzen. 

• Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen 
ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

 
freier Unterkunft: 
 

• Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 
 
Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Sachbezugswerte: 
 

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat 
€ 

Kalendertag
€ 

Alte und Neue Bundesländer 212,00 7,07
 
Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt 
des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, ver-
mindern sich die Werte. Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszu-
bildende beträgt der Sachbezugswert 180,20 € im Monat (6,01 € kalendertäglich). 
 
 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2012 
 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich 
der Wert nach der Sachbezugsverordnung. 
 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der 
Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
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Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt 
der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für 
die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Ab-
schlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Werte: 
 
 Monat 

€ 
Kalendertag 

€ 
Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 219,00 7,30 
Werte für teilweise Gewährung 
freier Verpflegung 
Frühstück 47,00 1,57 
Mittag- u. Abendessen je 86,00 2,87 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämt-
liche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 
 

• 1,57 € für das Frühstück 
• 2,87 € für Mittag-/Abendessen. 

 
 

Regelmäßige Arbeitsstätte bei Arbeitnehmern 
 
In der Betriebsstätte eines Arbeitgebers stand für Außendienstmitarbeiter kein individuell für 
sie eingerichteter Arbeitsplatz zur Verfügung. Sie hatten arbeitsvertraglich geregelt, dass sie 
täglich jeweils direkt von der Wohnung aus in die Einsatzbezirke fahren sollten. Abweichend 
davon suchte ein Mitarbeiter auf Anweisung des Leiters der Betriebsstätte täglich zu 
Kontrollzwecken und für Absprachen mit dem jeweiligen Kundenberater zunächst die 
Betriebsstätte auf, bevor er in seinen Einsatzbereich fuhr. Das Finanzamt erhöhte im 
Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung den Arbeitslohn dieses Mitarbeiters aufgrund der 
Nutzung eines Dienstfahrzeugs um Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 
 
Der Bundesfinanzhof (v. 9.6.2011, VI R 58/09) hat entschieden, dass der Arbeitslohn nicht 
zu erhöhen war. Eine regelmäßige Arbeitsstätte ist jede ortsfeste dauerhafte betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer zugeordnet ist. Weitere Voraussetzung 
ist, dass die Betriebsstätte nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit 
immer wieder aufgesucht wird. An diesem Ort muss auch inhaltlich und qualitativ der 
wesentliche Teil der Arbeitsleistung erbracht werden. 
 
Bezogen auf den Außendienstmitarbeiter führten seine lediglich zu Kontrollzwecken 
durchgeführten Fahrten zur Betriebsstätte des Arbeitgebers nicht zu einer dort begründeten 
regelmäßigen Arbeitsstätte. Der Arbeitnehmer ging seiner eigentlichen Tätigkeit außerhalb 
des Betriebssitzes nach. Dies belegte auch der Umstand, dass für ihn am Betriebssitz kein 
eingerichteter Arbeitsplatz zur Verfügung stand. 
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Mit BMF-Schreiben v. 15.12.2011 (IV C 5 – S 2353/11/10010) bestimmt die 
Finanzverwaltung, dass in der Regel von einer regelmäßigen Arbeitsstätte auszugehen ist, 
wenn der Arbeitnehmer aufgrund der dienstrechtlichen/arbeitsvertraglichen Festlegungen 
 

• einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet ist oder 
• in einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers arbeitstäglich, je Arbeitswoche 

einen vollen Arbeitstag oder mindestens 20 % seiner vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig werden soll (Prognoseentscheidung). 

 
Wird abweichend hiervon im Einzelfall geltend gemacht, dass eine andere betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers eine regelmäßige Arbeitsstätte ist oder keine regelmäßige 
Arbeitsstätte vorliegt, ist dies anhand des inhaltlichen, qualitativen Schwerpunkts der 
beruflichen Tätigkeit nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. 
 
Ferner hat der BFH entschieden, dass ein Arbeitnehmer nur eine regelmäßige Arbeitsstätte 
haben kann. Dies ist der ortsgebundene Mittelpunkt seiner dauerhaft angelegten beruflichen 
Tätigkeit. Wesentliche Merkmale für die Bestimmung sind (vgl. BFH v. 9.6.2011, VI R 55/10, 
DStR 2011, S. 1609): 
 

• Welcher von mehreren Arbeitsstätten wird der Arbeitnehmer zugeordnet? 
• In welcher Arbeitsstätte übt der Arbeitnehmer den von der Gewichtung her 

wesentlichen Teil seines Aufgabenbereichs aus, welcher Arbeitsstätte kommt die 
zentrale Bedeutung zu? 

• Unerheblich ist die Häufigkeit, mit der der Arbeitnehmer die unterschiedlichen 
Arbeitsstätten aufsucht. 

 
Die praktischen Auswirkungen dieser Rechtsprechung zeigt folgender Fall: Eine 
Führungskraft eines Unternehmens war für den wirtschaftlichen Erfolg der Filialen 
verantwortlich. Zur Erledigung ihrer Aufgaben besuchte sie in regelmäßigen oder 
unregelmäßigen Abständen mit dem Dienstwagen ihres Arbeitgebers die Filialbetriebe. Für 
die entstandenen Reisekosten berücksichtigte das Finanzamt bezüglich der Fahrzeugkosten 
Entfernungspauschalen für Fahrten zwischen Wohnung und den angefahrenen 
Arbeitsstätten als geldwerten Vorteil und lehnte im Übrigen den Abzug von 
Verpflegungsmehraufwendungen ab. 
 
Der Bundesfinanzhof (v. 9.6.2011, VI R 36/10, DStR 2011, S. 1654) folgte dieser 
Rechtsauffassung nicht, er kam zu folgendem Ergebnis: Fahrten zwischen der Wohnung und 
wechselnden Tätigkeitsstätten sind mit den tatsächlichen Kosten als Werbungskosten zu 
berücksichtigen. Die Beschränkung auf die Entfernungspauschale erfasst nur Fahrten 
zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Arbeitsstätte. Dabei orientiert sich der Begriff 
der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ an dem ortsgebundenen Mittelpunkt einer dauerhaft 
angelegten beruflichen Tätigkeit. Das ist im Regelfall eine Betriebsstätte, der der 
Arbeitnehmer zugeordnet ist und die er fortdauernd aufsucht. Werden demgegenüber immer 
wieder verschiedene Betriebsstätten aufgesucht, ohne dass einer dieser Betriebsstätten eine 
zentrale Bedeutung zukommt, liegt keine regelmäßige Arbeitsstätte vor. 
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Da aus den zuvor genannten Gründen keine regelmäßige Arbeitsstätte vorliegt, sind 
Mehraufwendungen für Verpflegung mit den gesetzlich normierten Pauschbeträgen zu 
berücksichtigen (§ 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG). 
 
 
 
 
 

Die in dieser Mandanteninformation gegebenen Hinweise können die zugrunde liegenden 
Sachverhalte oftmals nur verkürzt wiedergeben. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Wir emp-
fehlen Ihnen daher, dass Sie vor Entscheidungen Ihren zuständigen Verhülsdonk-Partner 
ansprechen. 

 
 
Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
  Tel. Fax E-Mail  

 Berlin 030 2 54 90 10 030 2 54 90 112 berlin@verhuelsdonk.de  

 Chemnitz 0371 38 38 10 0371 30 60 39 chemnitz@verhuelsdonk.de  

 Dresden 0351 8 11 80 30 0351 8 11 80 40 dresden@verhuelsdonk.de  

 Düsseldorf 0211 60 05 54 00 0211 60 05 54 90 duesseldorf@verhuelsdonk.de  

 Hamburg 040 35 52 80 980 040 35 52 80 988 hamburg@verhuelsdonk.de  

 Iserlohn 02371 82 47 17 02371 82 47 47 iserlohn@verhuelsdonk.de  

 Koblenz 0261 3 04 28 0 0261 3 04 28 188 koblenz@verhuelsdonk.de  

 Köln 0221 20 70 00 0221 20 70 022 koeln@verhuelsdonk.de  

 Rostock 0381 24 23 52 1 0381 24 23 52 2 rostock@verhuelsdonk.de  
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